
 

Elektronische Abgabe der Steuererklärung 
BMF-Schreiben zur Verwendung des Freitextfeldes für Haftungsausschlüsse  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
um eine vollautomatisierte Steuerfestsetzung zu vermeiden, kann der Steuerpflichtige nach 
§ 150 Abs. 7 Satz 1 AO Angaben machen, die eine personelle Prüfung der Steuererklärung 
ermöglichen. Zu diesem Zweck sind für Veranlagungszeiträume ab 2017 sog. Freitextfelder in 
die Steuerformulare aufgenommen worden. Zur Nutzung dieser Freitextfelder hatten wir Sie 
bereits mit Kammermitteilung 017/2018 vom 16. August 2018 informiert. 
 
Steuerpflichtige bzw. deren Steuerberater können etwa in Zeile 98 des Mantelbogens eine „1“ 
eintragen und die Sachverhalte, die über die Angaben in der Steuererklärung hinausgehen, in 
einer Anlage erläutern. Damit kann eine vollelektronische Bearbeitung der ESt-Erklärung ver-
hindert werden. 
 
Das BMF weist in dem in der Anlage beigefügten Schreiben darauf hin, dass das Freitextfeld 
von Steuerberatern bisweilen dazu genutzt wird, Haftungsausschlüsse an die Finanzverwal-
tung zu übermitteln. Das BMF macht deutlich, dass solchen Haftungsausschlüssen keine ver-
fahrensrechtliche Bedeutung zukommt. 
 
Bitte nehmen Sie das Schreiben entsprechend zur Kenntnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

i. A. 

Oliver Glückselig 
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